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OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2016, Az. I-6 U 20/15, DB 2016 Heft 34, S. 1987

Aufklärungspflichtverletzung und Wissenszurechnung beim Unternehmenskauf

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass im Rahmen eines Unternehmenskaufvertrags eine 
Aufklärungspflichtverletzung vorliegt, wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens durch die 
Geschäftsführung der Zielgesellschaft in deren Bilanzen falsch dargestellt wird. Der Käufer müsse 
sich jedoch das Wissen der Geschäftsführung der Zielgesellschaft grundsätzlich dann analog  
§ 166 BGB zurechnen lassen, wenn und soweit die Geschäftsführung aufgrund vorzeitig 
übergegangener Loyalität dem Lager der Käuferin zuzurechnen sei. Die Wissenszurechnung  
könne allerdings durch den Unternehmenskaufvertrag wirksam ausgeschlossen werden.

Das OLG Düsseldorf entschied über einen Unternehmenskaufvertrag im Wege eines Share Deals, 
der wesentliche Merkmale eines Management-Buy-Out aufwies. Es stellt ausdrücklich fest, dass 
die Geschäftsführung der Zielgesellschaft bewusst unzutreffende Angaben in den Bilanzen gemacht 
und so eine bilanzielle Überschuldung verschleiert habe. Die beklagte Verkäuferin müsse sich die 
Fehlinformation der Klägerin über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zielgesellschaft durch deren 
Geschäftsführer zurechnen lassen.

Die Käuferin treffe jedoch ein Mitverschulden, da sich diese das Wissen der Geschäftsführung der 
Zielgesellschaft analog § 166 BGB unter dem Aspekt der vorzeitigen Loyalität ebenfalls zurechnen 
lassen müsse. Entscheidend sei, dass die Geschäftsführung der Zielgesellschaft ursprünglich die 
Anteile selbst erwerben wollte, unmittelbar im Anschluss an den Unternehmenskauf mit 49 % 
an der Klägerin als Erwerbergesellschaft beteiligt wurde und bei der Erwerbergesellschaft in die 
Geschäftsführung nachrückte. 
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Die Geschäftsführung der Zielgesellschaft sei daher bei wirtschaftlicher Betrachtung dem 
Lager der Käuferseite zuzurechnen. Vorliegend stehe diese Wissenszurechnung dem 
Schadensersatzanspruch der Klägerin allerdings nicht im Wege. Denn die Parteien hätten im 
Unternehmenskaufvertrag vereinbart, dass eine Wissenszurechnung nur in Bezug auf durch 
die Geschäftsführung abgegebene Garantieversprechen übereinstimmend erfolgen solle. 
Bilanzmanipulationen durch die Geschäftsführung seien jedoch nicht erfasst, so dass eine 
Wissenszurechnung in diesem Punkt nicht stattfinde.
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